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LEITLINIEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR DIE VERHÜTUNG DER
JUGENDKRIMINALITÄT

NEW YORK, 17 JUNE 2006
Organ: 
United Nations

Thema: 
Verhütung der Jugendkriminalität
Verfasser: 
Königreich Belgien

Die Vereinten Nationen,

eingedenk der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte sowie der anderen die Rechte und das Wohl junger Menschen berührenden internationalen Rechtsinstrumente,

sowie eingedenk der Erklärung über die Rechte des Kindes und der Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln),
bekräftigend, dass jedes Kind grundlegende Menschenrechte hat, darunter insbesondere das Recht auf Zugang zu einer unentgeltlichen Bildung,
bemerkend, dass es eine große Anzahl von jungen Menschen gibt, mögen sie sich mit dem Gesetz in Konflikt befinden oder nicht, die verlassen, vernachlässigt oder misshandelt wurden, die dem Drogenmissbrauch ausgesetzt sind und die in eine Randsituation gedrängt wurden und ganz allgemein sozial gefährdet sind,

entschlossen hinter der UN im Kampf gegen die Jugendkriminalität.
1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den bisherigen Ergebnissen der Arbeit, die der

Ausschuss für Verbrechensverhütung und -bekämpfung und der Generalsekretär bei der Ausarbeitung der Leitlinien für die Verhütung der Jugendkriminalität geleistet haben,
2. es sollten Gemeinwesendienste und -programme zur Verhütung der Jugendkriminalität entwickelt werden, insbesondere dort, wo bisher noch keine entsprechenden Einrichtungen bestehen,
3. bekräftigt besondere Konzepte und Methoden zur Kriminalitätsverhütung, gestützt auf Gesetze, Verfahren, Institutionen, Einrichtungen und ein Netz von Diensten, deren Zielsetzung es ist, die Motivation, das Bedürfnis und die Gelegenheiten, gegen das Gesetz zu verstoßen, zu verringern und Bildung für jeden unentgeltlich zugänglich sein muss,

4.berücksichtigend, dass Verhaltensweisen junger Menschen, die nicht den allgemeinen sozialen Normen und Wertvorstellungen entsprechen, oft Teil des Wachstumsprozesses sind und bei den meisten jungen Menschen mit dem Erwachsenwerden in der Regel von selbst aufhören, außerdem liegt es auch an einem Mangel an Bildung,

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer umfassenderen Pläne zur Verbrechensverhütung die Leitlinien im innerstaatlichen Recht, in ihrer Politik und in ihrer Praxis anzuwenden und sie den zuständigen Stellen, insbesondere auch den Entscheidungsträgern, den in der Jugendstrafrechtspflege tätigen Mitarbeitern, zur Kenntnis zu bringen,
4. bittet nachdrücklich alle zuständigen Organe innerhalb des Systems der Vereinten

Nationen, mit dem Generalsekretär zusammenzuarbeiten, um diese Leitlinien sicherzustellen.
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